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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
60        Fachbereich Bauverwaltung

Beteiligt:

Betreff:
Sportplatz Garenfeld
hier: Einrichtung Straßenbeleuchtung Neuer Mühlenweg
        - Kostenermittlung -

Beratungsfolge:
25.04.2012 Bezirksvertretung Hagen-Nord

Beschlussfassung:
Bezirksvertretung Hagen-Nord

Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Nord nimmt die Kostenschätzung  der Verwaltung zur 
Kenntnis.

Finanzielle Mittel für die Umsetzung stehen nicht zur Verfügung.
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Begründung

In der Sitzung der Bezirksvertretung Nord am 01.02.2012 wurde die Einrichtung einer 
Straßenbeleuchtung im  Bereich Neuer Mühlenweg (Zuwegung zum Sportplatz 
Garenfeld) angesprochen. 

Es wurde beschlossen, die Verwaltung zu bitten, technische Umsetzungsmöglichen 
zu prüfen und eine Kostenschätzung  für die Einrichtung einer Straßenbeleuchtung 
für diesen Bereich  vorzulegen. 

Der von der Verwaltung hiermit beauftragte Wirtschaftsbetrieb Hagen teilte hierzu 
mit, dass mit  Investitionskosten in Höhe von 65.000,00 € für die Beleuchtung der 
Zuwegung zum Sportplatz zu rechnen sei. Es kämen hier insgesamt 13 Stück 5-m-
Masten mit 36-Watt-Wohnstraßenleuchten zum Einsatz sowie eine 6 m Leuchte im 
Bereich der Einmündung. Die Kostensumme beinhaltet eine komplette 
Beleuchtungsanlage, also einschl. aller notwendigen Tiefbauarbeiten für eine 
Erdkabelverlegung auf rd. 300 m Strecke, die Stromzuführung unter der Hauptstraße 
hindurch, die Fundamente, Masten und Leuchten. Der betriebliche Aufwand für diese 
Beleuchtungsanlage (Folgekosten) beläuft sich auf rd. 3.500,00 € jährlich.
Investive Finanzmittel stehen derzeit für diese Maßnahme im Entwurf des Haushalts 
2012/2013 nicht zur Verfügung.
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
60        Fachbereich Bauverwaltung

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:


